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Datenschutz- und Einwilligungserklärung  
für das Formular:  

  

  

Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines Feuerwerkes der Kategorie 2  

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

Nach § 23 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 in der 

Zeit vom 2. Januar bis 30. Dezember nur durch Inhaber einer Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines (sogenannte 

Pyrotechniker) bzw. einer Ausnahmebewilligung nach § 24 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz verwendet 

(abgebrannt) werden. Demnach kann die zuständige Behörde im Einzelfall aus begründetem Anlass eine Ausnahme zulassen.  

  

In diesem Antrag der Gemeinde Auensee werden persönliche Daten ohne eine gesetzliche Grundlage erhoben. Sie sind 

demzufolge betroffene Person nach Art 4. Ziff. 1 DSGVO. Aufgrund des Art. 6 Abs.1 Buchst. a ist die Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten nur zulässig, wenn Sie einwilligen. Folgende personenbezogene Daten sind freiwillige Angaben 

Ihrerseits:  

• Telefonnummer des Antragstellers zur schnelleren Kontaktaufnahme mit dem Antragsteller  

• Telefonnummer der verantwortlichen Person zur Kontaktaufnahme vor Ort, wenn notwendig  

  

Herkunft der Daten  

Von diesem Antrag.  

  

Empfänger von Daten  
• Gemeinde Auensee, Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, 04016 Auensee  

• Im Rahmen der Antragsbearbeitung werden Ihre personenbezogenen Daten an die Polizeidirektion Auensee und die 

Branddirektion Auensee weitergeleitet, damit diese im Ereignisfall die Kontaktdaten der verantwortlichen Person 

haben.  

  

Datenverarbeitung und Dauer der Speicherung  
Für die Datenverarbeitung nutzen wir IT-Verfahren, die in unserem Auftrag zweck- und weisungsgebunden durch einen  

deutschen Dienstleister innerhalb der EU betrieben werden (Auftragsverarbeitung gem. Artikel 28 

EUDatenschutzgrundverordnung - DSGVO).  

Ihre Angaben werden frühestens 10 Jahre nach Erledigung des Verwaltungsvorganges gelöscht.  

  

Betroffenenrechte  

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).   

  

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).   

  

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

  

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, wird geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 

erfüllt sind. Für die Verarbeitung verantwortlich: Ordnungsamt, Tel.: 0341 9175-513, E-Mail: info.auensee@kec.local.  

  

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung gegen den Datenschutz verstößt, können Sie sich an den  

Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Auensee: Gemeinde Auensee, Datenschutzbeauftragter, 04016 Auensee,  

Tel.: 0341 9175-513, E-Mail: info.auensee@kec.local oder an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten: Sächsischer 

Datenschutzbeauftragter, Devrientstraße 1, 01067 Dresden, Tel: 0351/493 5401, E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de, wenden.  

  

  

Einwilligungserklärung  

Ich bestätige die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung und willige in die Verarbeitung meiner im Antrag angegebenen 

personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke, durch den Verantwortlichen, ein.  

  

  

      
Ort, Datum       Unterschrift der antragstellenden Person 
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Gemeinde Auensee  

Ordnungsamt  

 Sicherheitsbehörde  Hinweise   

 04016 Auensee   Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag ausschließlich 

für Privatpersonen gilt.  

Fügen Sie diesem Antrag bitte einen Ausschnitt von einer 

deutschen Grundkarte (Maße 1:5000) mit 

eingezeichnetem Abrennplatz und Sicherheitsabstand 

sowie einen Abbrennplan bei.  

Beim handschriftlichen Ausfüllen bitte in Blockschrift 
schreiben.  

 

   

 Abbrennen eines Feuerwerkes der                 

Kategorie 2 – Antrag auf Ausnahmegenehmigung  
(§ 24 Abs. 1 i.V.m. § 23 Abs 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz – SprengG)  

1 Angaben zum Ort, Tag und Zeitpunkt des Feuerwerkes  

Anlass  Datum (tt.mm.jjjj)   Uhrzeit (von/bis)   

Genaue Ortsangabe    

2 verwendetes Feuerwerk / Artikel  

   

3 Angaben zur antragstellenden Person  

Familiennamen, Vorname  Telefon-Nr.  Telefax-Nr.  

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

 

  

4 Angaben zur verantwortlichen Person für das Abrennen des Feuerwerkes  
(Bitte nur ausfüllen, wenn die Angaben abweichend vom Antragsteller sind.)  

Familiennamen, Vornamen  Telefon-Nr.  Telefax-Nr.  

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)    

 

Stückzahl (z.B. Anzahl der  

Raketen)  

Eingangsvermerk  

5 Angaben zu Entfernungen und Sicherheitsmaßnahmen  
Geben Sie bitte die Entfernungen zu besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen sowie Kirchen, Krankenhäusern, Kinder-  
und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern im Umkreis von 200 m an (ggf. gesondertes Blatt beifügen).  

Welche Sicherheitsmaßnahmen sind, insbesondere Absperrmaßnahmen sowie sonstige Vorkehrungen zum 

Schutz der Nachbarschaft und der Allgemeinheit vorgesehen (ggf. gesondertes Blatt beifügen). .   

 

Ort, Datum Unterschrift der antragstellenden Person 
  


